
Ausschuß für die 5. Unsere getreuen Stände werden ferner, soweit nöthig, die Wahl des Ausschusses in Ge-
Kriegsleistunge» und mäßhcit des §. 5 Nr. 2 des Gesetzes wegen der Kriegslcistungen und deren Vergütung vom 11. Mai 1851

deren Vergütn»«,. ,„^r angemessener Betheiligung der einzelnen Stände zu bewirten haben.

Nentenbant-Kontrole L. Unsere getreuen Stände haben endlich mit Rücksicht auf die durch die §§. 5 uud 47 des-
Gesetzes vom 2. März 185!) iu den Angelegenheiten der Nentcnbcmk ihnen zugewiesene Mitwirkung und
Kontrolc, nach den näheren Mittheilungen, welche Uuscr Komnnssarius machen wird, die Wahl von
2 bgeordnetcn und Stellvertretern vorzunehmen.

Die Dauer des Provinzial Landtages haben Wir auf vierzehn Tage bestimmt.
Wir verbleiben Unseren getreuen Ständen in Gnaden gewogen.

Gegeben Berlin, den 4, September 1872.

gez, Wilhelm.

gegez. Graf von Roon, Graf Itzenplitz, Graf Eulenburg, Camphansen, Fall.,

An
die zum Provinzial-Landtage versammelten

Stände dcc Nhcinprovinz.

Entwurf eines Regulativs,
betreffend

die Vereinigung der in der Nheinprovinz flehenden Nezirlisfirchensoiidi
zu einem VrovinziMrccheusonds.

§. i.

Entwurf eines Negu- Die seither nach dem revidirten Reglement vom 17. September 1855 verwalteten Bezirks
wtiv», betr die Ver^ straßenfonds der Rheinprovinz werden vom 1. Januar 1871 ab, mit Ausschluß des für den Kreis-
eimgung der Bezirks- Wctzlar bestehenden Fonds, mit Activis und Passivis zu einem Provinzialstraßcnfonds vereinigt.

Straßenfonds zu Von diesem Zeitpunkte ab wird die Unterhaltung derjenigen Straßen, welche bisher für
einem Prouinzml' Rechnung der fortan vereinigten Bezirksstraßenfonds unterhalten worden find, von der Provinz über-

Straßenfonds. ,^^
Die von der Provinz zur Unterhaltung übernommenen Bezirtsstraßcn heißen fortan Provin-

zialstraßcn.
8.2.

Die Aufnahme neuer Kunststraßen unter die Zahl der Provinzialstraßen erfolgt durch Be¬
schluß des Prouinzial>Landtagcs.



In gleicher Weise kaun die Eigenschafteiner Prouinzialstraße wieder aufgehoben werden.
Doch bedarf ein Beschluß letzterer Art der Genehmigungdes 5Ibcr-Präsidenten.Dauert das Bedürfniß
zur Erhaltung der aus der Zahl der ProvinzialstraßenausgeschiedenenWege oder einzelner Theile der¬
selben für den öffentlichen Verkehr fort, fo tritt die gewöhnlicheWegebaulastnach den hierüber beste¬
henden allgemeinenoder besonderen Bestimmungenwieder ein.

8- 3.
^ Die Provinzialstraßcn erhalten der Regel nach eine Breite von 24 Fuß ausschließlich der

Gräben, und eine Brfestigungsdecke von 16 Fuß Breite. Die Steigungen derselben dürfen nicht mehr
als 8 Zoll auf die laufendeRuthe betragen und müsse» bei längeren Höhenzügenauf je 100 Ruthen
^'ange um 1 Zoll dieses Marimums bis zu 6 Zoll vermindert werden Abweichungen hiervon kann der
-Uclmstcrfür Handel, Gewerbeund öffentliche Arbeiten genehmigen oder anordnen.

8-4.
Auf die Provinzialstraßcn finden alle gesetzlicheVorschriftenAnwenvung, welche für die

Staatsstraßen der Provinz bestehen oder künftig ergehen werden.
Dies gilt namentlichauch in Betreff der Erhebung des Chausseegeldes.

§. 5.
In den Provinzialstraßcnfondsfließen:
^) die am i. Januar 1871 vorhandenen Kapitalbestände der bisherigen Bezirksstraßenfonds;
2) die Erträgnisse der von den Provinzialstraßcn auftommmcnden Nutzungen, insbesondere

die des Chausseegeldes, und
3) die von der Provinz mit Ausschluß des Kreises Wctzlar für die Provinzialstraßenzu er¬

hebenden Abgaben.
8- «.

h Der Provinzialstraßenfondswird bis zur Einrichtungeiner prouinzialstäudischcn Verwaltung,
a > einer ständischenHcmptkasse von dem Ober-Präsidenten verwaltet und vertreten.

R'ü Derselbe trifft die für die Verwaltung des Fonds, insbesondere auch die für das Kasscw und
^/?,"""2swcscn "'^derlichcn Einrichtungen; er trägt dafür Sorge, daß von den hiermit beauftragten
^ yoroen resp. Beamten über die Einnahmen und Ausgaben des Fonds ordnungsmäßigeRechnungen
' .6 '""om, und läßt die letzteren nach erfolgter Vorrcvision dem Provinzial Landtage zur Prüfung

° Tcchargirungzugchcu.

Um K ^"^ ^" Eiunahmen des Provinzialstraßcnfonds s§. 5.) werden vorzugsweise die Kosten der
i ^"ltung der Provinzialstraßenbestritten.Doch tonnen auch sonstige, außerhalb dieser Hcinptbcstim-
^»s^-s annahmen des Fonds liegende gleichartige Verwendungen derselben, namentlich Neubauten oder
s<5, -l ^ Rcubauten, von dem Provinzial-Landtage mit Genehmigungdes Ober-Präsidenten bc-
^wstcn werden.

Art ^ ^" Provinzialstraßcnfondszu erhebenden Abgaben (§, 5. Nr. 3) werden in der
stib "^^cht, daß der am Jahresschlüsse sich ergebende Gcsammtbeträgder Ausgabe nach dem Maß,
lind^l^ directen Staatssteueru und zwar der Grund-, Gebäude-,Klassen-, klassifizirten Einkommen-

Gewerbesteuer, der letzteren jedoch mit Ausschluß der Steuer von dem Gewerbebetriebeim Umher-
durck" z><""^ ^ einzelnen Gemeinden vertheilt und den letzteren die Art und Weise der Aufbringung

^ -Aufnahme in den Gcmcinde-Haushalts-Etatübcrlasfen wird.
MaM ^' ^" '""^^ "'^ schlachtsteuerpflichtigenStädten wird an Stelle der Klassensteuer die
.,, ^, ""^ Schlachtsteuer nach Abzug des für die Gemeindenerhobenen Steuerdrittels der Reparation
su Grunde gelegt.
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8-9-
Der Gcsammtbetragder jährlichenVerwendungenfür die im 8- 6 bezeichnetenZwecke, sowie

die Höhe der jährlich zn erhebenden Steuerzuschläge(§. 8) wird von dem ProvinziabLandtage mittels
des Finanz-Etats bestimmt.Dabei werden jedoch denjenigen bisherigen Bezirksstraßcn-Vcrbcinden, welche
Kapitalbeständc an den Provinzicilstraßenfondsabgeführt haben, auf die von ihnen zu entrichtenden
Steucrzuschlägedie Zinsen dieser Kapitalien mit 4 Prozent so weit zu Gute gerechnet, als die letzteren
die von der Provinz übernommenenSchulden der betreffenden Bezirksstraßen^Verbändeübersteigen.

Uebersteigen die von dein Prouinzial-Laudtagebeschlossenen Steuerzuschläge10 Prozent der
dirccten Staatssteucrn, so bedarf ein solcher Beschluß der Genehmigung der Minister für Handel,
Gewerbeund öffentliche Arbeiten, des Innern und der Finanzen.

8. 10.
Innerhalb des von dem Provinzial-Landtagcbewilligten Gesammtbetragesvertheilt der pro-

vinzialständische Vcrwaltungsausschuß, sofern der Provinzial-^andtag nicht einzelne bestimmte Bcwilli
gungen selbst beschließt, die Geldmittel nach Maßgabe des Bedarfs für die einzelnen Provinzialstraßen.

Bis zur Einsetzung eines provinzialständischcn Verwaltungsausschusseswerden die Obliegen^
heilen desselben von einer besonderen Proviiizialstraßcn-Kommission wahrgenommen.Diese letztere besteht:

1) aus dem jedesmaligen ^andtags-Marschallcoder, in Vehinderungsfällen,dem Stellvertreter
desselben als Vorsitzenden;

2) aus 15 Mitgliedern, welche von dem Piovinzial^andtage aus seiner Mitte unter an
gemessenerVetheiliguirg der vier Stände dergestaltgewählt werden, daß jedem der fünf
Regierungsbezirke je drei Mitglieder angehören.

Die Wahl erfolgt auf die Dauer von fcchs Jahren mit der Maßgabe, daß bei Ablauf der
Wahlperiodedie Mitgliedschaftim Ausschussebis zur Wahl des 'Nachfolgers fortdauert.

Aus jedem Stande ist eine angemesseneZahl von Stellvertretern zu wählc^, welche für den
Fall der Behinderung eines Mitgliedes des betreffenden Standes für die Dauer dieser Behinderung
nach der durch die erhaltene Stimmcnzahl und bei Stimmengleichheitdurch das Loos zu bestimmenden
Reihenfolgeeintreten.

Diese Organe des Provinzial-Landtagcs haben außerdemdiejenigen Aufträge in Bezug auf
das Prouinzialstraßenwesenzu erledigen,welche ihnen von dem Provinzial^andtage ertheilt werden,

8- 11-
Zur Vorbereitung der Beschlußnahmeüber die Verthciluug der Fonds theilt der Ober-

Präsident dem ständischen Ausschusse für jedes der betreffendenJahre eine Rachwcisungder von den
Vezirts-Regierungen für die Instandsetzung und Unterhaltung der einzelnen Provinzialstraßen bean
tragten Verwendungen mit, unter BezeichnungderjenigenAnträge, welche nach den Bedürfnissen des
Verkehrsals zur Berücksichtigung besondersgeeignet erscheinen.

Dem Ausschusse ist unbenommen,auch aus eigener Initiative Bewilligungen eintreten zu lasse».

Der von dem Ausschusse festgestellte Vcrtheilungsplan für das nächstfolgende Jahr wird dein
Qber«Präfidenten zeitig vor dem Jahresschlüssezugestellt. Auf Grun-d desselben ordnet der Obcr>
Präsident die Ausführung der Arbeiten durch die Bezirks-Negierungenan und überweist denselbenzur
Verausgabung die hierzu aus dem ProvinzialstraßenfondsbewilligtenSummen.

8- !3.
Den Bezirks-Regierungen verbleibtdie Verwaltung und Beaufsichtigung der Provinzialstraßen,

Sie bedienensich dazu der Staatsbaubeamten, welche die Aufsicht über die Provinzialstraßen nach dcü
ihnen für die Staatsstraßen ertheilten Dienstanweisungenführen.



II

Ingleichcn werden die Chaussee-Aufsehervon den Vezirks-Regicrungennach den für die An-
Nellung unmittelbarer Staatsbeamten geltenden Vorschriften auf Kosten der Provinz angestellt und
pcnsionirt,jedoch bedarf es zu einer Vermehrung des bisherigenaus den Vezirksstraßcnfouds besoldeten
ww auf die Provinz übergehenden Straßenbau-Personals der Zustimmungdes ProvinzialLandtags.
^eiftlbe hat auch über das Maß der zu bewilligenden Dienst-Einnahmenund über sonstige den Pro-
vmzialstraßcnfondsberührendeBedingungender Anstellung zu beschließen.

Ergibt sich während der Zeit, wo der ProvinziabLandtag nicht versammelt ist, ein dringendes
ürfniß äur Vermehrung des Straßenbau-Personals, so ist die Prouiuzialstraßcu-Kommissioncrmäch-

lgt, vorbehaltlich der nachträglichen Genehmigungdes Provinzial-^andtagcs,die erforderlichenStraßen-
ufteher interimistisch anzunehmen, und ihnen für ihre Dienstleistungen entsprechendeRemunerationen zu

gewahren, welche jedoch die in dem Finanz-Etat für die betreffenden Beamten bestimmten Dienst-Ein¬
nahmennicht übersteigen dürfen.

8- 14.
Dem Provinzial-Landtage steht das Recht zu, die Verwaltung der Provinzialstraßcndurch

>u.ne ^rgane zu controliren und etwaige Erinnerungen darüber zur Kenntniß des Ober-Präsidentenzu
"ringen und event, weiter zu verfolgend
^ Auch ist über sämmtliche im Vorjahre aus dem ProuiuzialstraßcnfondsstattgehabteVerwen¬
dungen dem Ausschusse alljährlicheine Uebersicht durch den Ober-Präsidenten mitzutheilen,

„ . Falls der Ausschuß Veranlassungfinden sollte, außerdemdie Einsicht von Baurcchnungenzu
vuwchen, werden solche durch Vermittelung des Ober-Präsidenten mitgetheilt werden.

8- 15.
Das Regulativ vom 17. September 1855 wird hierdurch aufgehoben.

M otive.

ss'-s , ^^ üble finanzielle Lage, in welche der ostrhcinische Bezirksstraßcnfonds des Regierungsbezirks Motive hierzu,
y^n :m Laufe der letzten Jahre gerathen ist, hat bereits die zum ltt. RheinischenProvinzial-Landtage
/ ^""lt gewesenenStände ernstlich beschäftigt. Von dem 7. Ausschusseist über eine den Gegenstand

reffende Darlegung der Königlichen Regierung zu Eöln, und über verschiedenedurch den Verfall cin-
crtt ^ ^^^n^rccken hervorgerufene Anträge und Beschwerden der Interessenten ein eingehendesReferat
^,^i, worden, in welchem außer den zur Abhülfeder vorhandenen Kalamität vorgeschlagenenMitteln
,^7 'eMigen Maßnahmen beleuchtet worden sind, welche als geeignet bezeichnetworden waren, einer
Wiederkehr der eingetretenenUebelstände wirksamvorzubeugen (elr. Verhandlungendes 19. Rheinischen
^' ""mzial-LandtagesS. 243 ff.). Die von dem Provinzial-Landtageselbst auf Grund dieses Referates
^pssogenenVerhandlungen(S. 175 ff.) erweisen auch, daß der Gegenstand nach beiden Richtungenhin
.^ "^lerung unterzogenworden ist. Eine Beschlußfassung selbst hat jedoch nur in einer Beziehung
^ funden, über die Frage nämlich, auf welchem Wege dem ostrheinischen Bezirksstraßcnfondsdie
nm! fehlenden Mittel zu der sofortigenumfassendenWiederherstellungseiner zerrütteten oder abgc-
^on^ä ^"fttnstreckcn zuzuführen seien? Ungelöst dagegen ist die Aufgabe geblieben, den gedachten
^ , ^ ^ Gefahr eines späteren Rückfalles in eine ähnliche Bedrängnißzu sichern. Der Prouinzial-
Bitt , ^! ^ ^"""l beschränkt, in einer Petition vom 3. April 1868 an des Königs Majestät die

e zu richten, daß die dem ostrheinischen Cölncr VezirksstraßenfondsnothwendigeHülfe durch
2«
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Bewilligung eines zinsfreien Darlchns von 65,009 Thlrn. aus Staatsfonds gewährt werde. Obwohl
dieser Antrag nicht einmal durch einen Beschluß über die Art und Weise der Rückzahlung des erbetenen
Darlchns ergänzt worden ist, ist doch aus landesväterlicherHuld von den sich ergebendengewichtigen
Bedenken abgesehen worden. Da des Königs Majestät nicht haben zulassen mögen, daß der bereits so
hart betroffen« wichtige Landcstheildurch die Störung seiner bedeutendsten Verkehrslinien noch länger
und auf ungewisse Zeit hin geschädigt werde, ist auf Allerhöchsten Befehl der KöniglichenNcgicrung zu
Eöln zn tasten des ostrhcinischenBezirksstraßcnfondsder zur Wiederherstellungder zerrütteten Straßen-
strecken erforderliche, zunächst auf Höhe von 47,00«) Thlrn. angenommene Bedarf als ein zinsfreiesDar¬
lehn aus Staatsmitteln vorgestreckt und dieser Betrag demnächst, dem weiter hervorgetretcnen Bedürfniß
entsprechend, um 27,612 Thlr. erhöht worden. Ueber die Rückerstattung dieser Darlchne im Gcsammt-
betragc von 74,612 Thlrn. sowie eines bereits unter dem I I. November 1867 der KöniglichenRegierung
zu den dringendsten Instandsetzungsarbeitenans anderweiten Staatsmitteln übcrwicseuen Borschusses
von 8,22^ Thlrn. 23 Sgr. 4 Pf. werden die Probinzialständebesonders zu beschließen haben. Aber
es sind diese Darlehne cmch nur in der bestimmten Erwartung bewilligt worden, daß der Provinzial-
Landtag nunmehr nnverweilt auf eine solche anderwcitcEinrichtung des BezirksstraßenwesensBedacht
nehmen werde, welche eine Wiederkehr so bedauerlicher Zustände, wie in dem ostrheinischenCölner Bc-
zirksstraßen-Verbandezu Tage getreten sind, ausschließt,die ordnungsmäßigeInstandhaltung aller
rheinischen -' czirtsstraßeu verbürgt und zugleich geeignet ist, eine der Billigkeit entsprechende gleich«
mäßigere Bcrtheilung der im Interesse der Vezirksstraßen aufzuerlegendenLeistungen auf die einzelnen
Theile der Provinz herbeizuführen. Bei der Prüfung der iu dieser Absicht zu ergreifeudeu Maßnahmen
wird zunächst von der auch in dem Referate des 7. Ausschusses bekundetenThatsacheauszugehensein, daß
in den durch das Regulativ vom 17. September 1855 neugcbildeten drei ostrhciuischeuBezirtsstraßen-
Verbänden die Entwickeluug des Bezirtsstraßeuwescnsnicht, wie in den älteren fünf westrheinischcnVer¬
bänden im Ganzen der Fall war, der Stcncrkraft der Eingesessenen proportional geblieben ist. Auch
zeigt die anliegendeUebersicht vom 28. Oetober 1870, welche ausfallende Ungleichheit zwischenjenen
drei Bezirksstraßenfondsbezüglich des Verhältnissesder Prinzipalsteucr nnd der Länge der Bezirksstraßen
im Laufe dk Jahre sich herausgebildethat. Insbesondere ergicbt sich die bemcrkenswerthc Thatsache,
daß der ostrheiuischcDüsseldorferBezirtsstraßenfondSmit nur 31,«,, Meilen die Zuschlägevon einer
Prinzipalsteucr von 1,369,877 Thlrn. erhebt, und zwar nur in dem Netrage von 3Vü Prozent, wobei
noch ein Activvermögenvon 102,238 Thlrn. vorhanden ist; während in dem angrenzendenCölner ost¬
rhcinischen Verbände die Prinzipalsteucr auf nur 294,708 Thlr., die Länge der Bezirksstraßendagegen
auf 55,°° Meilen und der Steucrzuschlagbereits seit vielen Jahren auf 10 Prozent sich beläuft, nicht
zu gedenken eines hoch angeschwollenenDefizits. Es ergicbt sich hieraus zugleich, welche großartige, die,
der Nachbarverbändeweit überholendeThätigkeit die ostrheinischcn Gemeindendes Regierungsbezirks
Eöln in dem Van nener Straßen entwickelt, und welche nngemeingroßcn Opfer, ihrer geringen Wohl-
habenhcit ungeachtet, sie in der Absicht gebracht haben, sich den Zutritt zur Theilnahmean dem größere«
Verkehr zu eröffnen. Vergleicht man aber ferner die ancinaudcrgreuzeudeu, vornehmlich dem Industrie-
Gebiete augehörigeuund daher in ihren äußeren Verhältnissen wie in ihren gegenseitigen Beziehungen
einander nahestehenden rechtsrheinischen Theile des Eölncr und des Düsseldorfer Bezirks, so erscheint die!
große Differenz der von denselben für ihre BezirksstraßenaufzubringendenLcistnngenin der That nls
eine durch nichts gerechtfertigteAnomalie. Auch in noch anderer Beziehung ist der Cölner rechtsrheinische
Verband wesentlichungünstiger gestellt, als der Düsseldorfer und felbft der Eoblenzer. Die beioe«
letzteren können rücksichtlich ihrer Bcrkehrsvcrhaltnisseals wesentlich sclbstständige, von den linksrheinische«
Hälften der betreffendenRegierungsbezirke unabhängigeGebieteangesehenwerden,wohingegen der rechts-'
rheinische Theil des Eölner Bezirks mit seinen Interesfen vorwiegendauf die große Stadt Eöln, zu>«
Theil auch auf Bonn und durch diese auf den ganzen linksrheinischen Theil des Cölner Bezirks hin¬
gewiesen ist.
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Die Wechselbeziehungenergeben sich als dergestalt innige, daß die Theilung des Cölner Bezirks
in zwei Vezirksstraßen-Verbände,indem der Rhein als Scheidelinieangenommenwurde, als eine den
realen Verhältnissenund Interessen geradezu widersprechende und - unnatürliche sich herausgestellthat.
Durch die Erfahrung ist nachgewiesen,'daß dem Cölner rechtsrheinischenVerbändees von uornhcreinan
d«m unerläßlichen Bedingungen eines sclbstständigcn Bestehens gefehlt hat, und daß es ihm an diesen
auch fernerhingebrechen wird.

Minder mißlich, wenngleich ebenfalls nicht gesichert, sind die Verhältnisse des ostrheinischeu
Koblenzer Bezirtsstraßenfonds. Auch bei diesem hat sich bereits ein Defizit eingestellt, ungeachtet der
Erhöhung des Steuerzuschlagesauf 10 Prozent, und er befindet sich, wie auch das obenerwähnte Referat
°°s 7. Ausschusses bekunde^ auf abschüssigerBahn. 'Nur der Düsseldorfer rechtsrheinischeFonds zeigt
sich bei einem nngcmeinkräftigen Steuerkapitale gegenüber einer verhältnißmäßignur geringen Meilen-
Zahl der ihn: zugefallenen Aufgabedurchaus gewachsen.

Die Prüfung der ^age der drei rechtsrheinischen Bezirtsstraßenfondsund ihre vergleichende
"ctrachtung muß zu dem Anerkenntnis; führen, daß die bei der Gründung dieser Verbände im Jahre 1855
vorausgesetzten Verhältnisseals zutreffendsich nicht bewährt haben, und daß auch die administrativen
Grenzen eine geeignete Grundlage weder für die stattgefundene Dreithcilung noch überhaupt für eine
Heilung abgeben'tonnten; sie 'führt aber auch ferner zu der Verneinung der Frage, ob wesentliche
materielleMomente dafür sich geltend machen lassen, daß die rechts vom Nhcine bclcgcnen Theile der
Regierungsbezirke Coblcnz,Eöln und Düsseldorfgerade in Bezug auf ihre Bczirksstraßenvon dem Ver¬
waltungskörper,welchem sie im Uebrigenmit allen ihren Interessen angehören, losgelöst worden sind
und losgelöst bleiben sollen. Hiermit wird die Betrachtungzugleich auf die älteren fünf linksrheinischen
Veznksstraßen-Vcrbändehingelenkt, und es drängt sich die weitere Frage auf, ob es als mit der gegen¬
wärtigen Entwickelung des Verkehrsnoch verträglich zu erachten sei, die Vezirtsstraßen auch fernerhin
«ngeren Verwaltungs-Vcrbäudeuals Objecte ihrer Pflege zu belassen

Auf den Blick obenhinkönnte es scheinen, als ob für diejenigen Bezirksstraßcn,welche in der
-ttahe von Eisenbahnenliegen, bezw. von diesen berührt oder durchschnitten werden, ihre Fundamental-
Eigenschaft, nämlich die eines dem größeren und allgemeinen Verkehr dienendenEommunicationsmittclX
nicht mehr in Anspruch zu nehmen sei, und daß ihre Bedeutung im Wesentlichen nur noch in der Ver¬
mittelung eines vornehmlich localcn Verkehrs bestehe. In einzelnen Fällen wird dieses wohl als that¬
sächlich richtig zugegeben werden können; aber es wäre durchaus fehlgegriffen,wenn man auf lcdiglick
äußerliche Merkmale hin die Qualität eines Verkehrsim Ganzen schätzen wollte. Im Gegentheilwird
man bei näherer Betrachtung der Ansicht sich nicht verschließenkönnen, daß die Eisenbahnen,wenngleich
W den mit ihnen in Coutact getretenenoder in ihrer Attrattionssphäre liegenden«traßen den sogenaini
lw durchgehenden Verkehr im Wesentlichen entzogen haben, denselben andererseitseinen Ersatz hier¬
für in einer neuen Art des Verkehrs zugeführthabe», auf dessen Ziele und Bedeutung und sonstiges
Meu der enge Begriff des localen Verkehrsdurchausnicht paßt. Die auf diesen Strafen stattfin¬
dende Frequenzcharalterisirt sich vielmehr als einen inlcgrirendenTheil der aus der Entwickelungdes
Eisenbahnwesenshervorgehenden Bewegung, und die Straßen ihrerseits nehmen mehr und mehr die
Eigenschaft von Hülfsgli'cdcrndes Eisenbahnnetzes selbst an, und gewinneneine über ihren geographischen
Bezirk weit hinausreichende Bedeutung. Schon in diesem Umschwünge der Verkehrsvcrhältnissewürde
«ne Verschmelzung der zur Zeit uoch uebeneinander bestehenden einzelnenBezirksstraßcnfondszu einem
großen Gesammtvcrbandcihre Rechtfertigungfinden können. Tritt aber nun noch der Umstandhinzu,
^i! eben nur die Bildung eines solchen, 'fast die ganze Provinz umfassenden Fonds die ordnungsmäßige
Unterhaltung sämmtlicher dem Verbände angehörigcnStraßen zu verbürgenim Stande ist, während alle
übrigen, theils in dem Ausschuß-Referate erörterten, theils in der Plenarbemthuug des Provinzial-Land-
tages vom 2. April 1868 in Erwägung gezogenen Maßnahmen entwederals unausführbar oder als
Palliativmittel von höchst zweifelhaftem und keineswegs nachhaltigem Erfolge haben erkanntwerden
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müssen, so erscheint es geboten,an die Heistellungund Einrichtungeines solchenallgemeinen Prouinzial-
Verbandes nunmehr heranzutreten. Der vorliegendeEntwurf giebt an, wie die Aufgabe sich werde
lösen lassen.

Es wird indeß mit noch einigen Worten auf die Einwendungeneinzugehen sein, welche durch
die Meinung hervorgerufenworden sind, daß den Angehörigender einer günstigen Finanzlage sich er¬
freuenden Bezirtsstraßen^Verbändeohne Unbilligkcit nicht werde angefonnenwerden können, im Interesse
von Bezirksstraßen,welche ihnen selbst völlig fremd und nutzlos feien, eine dauernde Mehrbelastungzu
übernehmen. Dem gegenüber ist zunächst nicht außer Acht zu lassen, daß die zur Zeit noch bestehenden
Äezirtsstraßeu-Verbändekeineswegs folche Gruppen darstellen, deren jede für sich durch ein gemeinschaftliches
und durchgängig gleichartigesVcrkchrsinteresse zusammengeführt und verbundenwäre. Im Gegentheil
umfaßt jeder dieser Verbände Landestheile,welche hinsichtlich der Vcrkehrs-Entwickelungund sonstiger
Beziehungenauf den verschiedensten,häufig weit auseincindcrlicgenden Stufen stehen. Es bedarf hier
nur des Hinweisesauf den Regierungsbezirk Aachen mit seinem fruchtbaren Iülichcrlcmde, seinen Industrie-
Districtcn und seinem sterilen und dürftigenVcnngebiete. Dennochfinden sich oft so verschiedene Theile
desselben Negierungsbczirkesin einen Bezirksstraßen-Vcrbandzusammengefaßt,lediglich wegen ihrer
administrativenZusammengehörigkeit, aber ohne jegliche Rücksicht darauf, in welchem Verhältnissesie mit
Straßen ausgestattet sind, oder ob denn anch der eine Theil von den Straßen des auderu Theils irgend-
einen Nutzen ziehe oder nicht. Eine große Zahl von Gemeinden,welche auch jetzt noch die in oft Meilen-
weiten Entfernungen vorüberführcnden Ehaussecn auf beschwerlichen Wegen, mitunter sogar unter Gefahr
für Geschirrund Ladung zu erreichen vermögen,haben die zurückliegende lange Reihe von Jahren hin¬
durch zur Unterhaltung der Bezirksstraßenin ganz gleicher Weise beisteuern müssen, wie diejenigen Ge¬
meinden, welche im unmittelbaren Genuß des Nutzens dieser Straßen stehen. Hierin hat man bisher
etwas besondersUnbilliges nicht gefunden. Aber eben deshalb darf man auch nicht übersehe»,daß die
mit der Verschmclzuug der Bezirtsstraßenfondszu erstrebendeAusgleichungnichts anderes bedeutet,als-
das in jedem einzelnen Vezirksstraßcn-Verbcmde bisher geltend gewesene Prinzip der gleichmäßigen Ver¬
teilung der Last auf den durch diese Bezirke gebildeten Körper in seinem Ganzen zur Anwendung,
zu bringen. Hat doch eine Centralisation des Vezirksstraßenfondseine Reihe von Jahren hindurch für
die ganze linke Nheinfeitebereits bestanden,so daß von den ganzen linksrheinischenTheilen der Provinz,
ein gemeinsamer Verband gebildet gewesen ist. Auch ist wohl zu beachten, daß diejenigenBezirksstraßcn-
Verbände,welche in Folge der Vereinigungzu einem Prouinzial-Verbanoeeiner Mehrleistunggegen bisher
sich zu unterziehenhaben würden, nur in dem Genusse einer Vergünstigungsich befunden haben, welche
ihnen ohne Unbilligkcit schon längst hätte entzogen werden tonnen. Dem Wesen nach handelt es sich
daher nicht um die Uebernahmeeiner neueu, sondern nur um die gerechtere Vertheilung einer bestehenden
^ast. Hierbei mag nur noch daran erinnert werden, daß die einzelnenBezirtsstraßenfondsja nicht einmal
durch eine specielle Vertretung repräsentiert werden, daß ihre Vertretung vielmehr bei den Ständen der
Provinz beruht, — ein deutlicher Hinweis darauf, daß die an die Bczirksstraßensich knüpfenden In¬
teressen und die den letzteren zu bringenden Opfer nicht füglich nach territorialenAbschnitten sich spalten
lassen, ohne dem Wesen des Instituts selbst Eintrag zu thuu.

Von den vorstehenden Gesichtspunktenaus ist der gegenwärtigeEntwurf eines Regulativs,
betreffend die Vereinigung der in der Nhcinprouinz bestehenden Bezirtsstraßenfonds zu einem Provin-
zialstraßenfond«, aufgestellt worden.

Die darin vorgeschlagene Umgestaltung dieses Instituts gestattet zugleich, der Provinzial-
Vcrtretung bei der Verwaltung desselben einen möglichst freien Spielraum zuzuweisen. Es lehnen sich
die in dieser Beziehung in den Entwurf aufgenommenenBestimmungen denjenigen an, welche bereits-
in einigen anderen Landcsthcilen bei der Verwaltung provinzial- resp, communalständischer Institute
zur Geltung gelangt sind.

Zu den einzelnen Bestimmungendes Entwurfs ist Folgendes zu bemerken:



Im §, 1 ist der für den Kreis Wctzlar durch das Regulativ vom 17. September 1855 ein
gesetzte Vezirksstraßenfondsvon der Verschmelzungmit dem Provinzialstraßcnfondsauszuschließengewesen.
Denn 'in diesem Kreise ist ein Vezirksstraßenfondsim Sinne jenes Regulativs thatsächlichnicht zur
Existenzgelangt, es ist vielmehr von der Kreisvcrtretungbezüglichdes Straßenbauwesenseine abwei¬
chende, jedoch dem Bedürfniß zur Zeit noch ausreichend entsprechendeEinrichtunggetroffen,bei welcher
«s vorläufig das Bewendenbehalten kann.

Im §. 5 n,ä 3 sind aus dem vorstehend zu 1. angegebenenGrunde die von den Einwohnern
des Kreises Wetzlar zu erhebenden Abgabenausdrücklich auszunehmen.

Einer besonderen Eremtion auch der Eingesessenendes mit dem Regierungsbezirk Coblcnzver-
einigten Kreises Meiscnheimbedarf es nicht, weil der letztere zur Zeit dem provinzialständischcnVerbände
d« Rheinprovinznoch nicht angehört.

Im tz. 8 ist der bisher üblich gewesene Modus der Erhebung der Steucrzuschläge für Ve
Znksstraßcuzmcckedahin abgeändert,daß fortan eine Contingentirungderselbe« stattfindensoll. Es er¬
scheint dies um so mehr sich zu empfehlen,als nur auf diese Weise die im §. 9 gegebene Bestimmung,
wonach denjenigenbisherigen Bczirksstraßen-Verbänden,welche itapitalvcrmögenin den Provinzial
Straßenfonds eingebracht haben, die Zinsen davon auf ihre Zuschläge in Anrechnung gebracht werden
sollen, auf leichtere Weise zur Ausführung gelangen kann.

Die bezüglicheBestimmungdes 8- 8 erscheint hier in einer, dem §. 6 der Verordnungüber
°le Einrichtungund Verwaltung des Landarmcnwesensin der Nhcinprovinzvom 14. Juni 1859 ana-
"gen Fassung

Im §. 9 bezweckt die Festsetzung eines bestimmtenZinsfußes den auf die Steuer-Zuschläge in
Anrechnung zu bringendenZinscnbetragzu fixiren und hiermit die Berechnung selbst zu vereinfachen.

Der im §. 10 enthaltene Vorschlag über die Zusammensetzung der Provinzialstraßcn-Com-
un>sion schließt sich derjenigenBestimmungan, welche von dem Provinzial-Landtagebezüglichder Bese¬
tzung der Finanz- und Vcm-Commission für die neu zu errichtendenresp, zu erweiternden Irren-Heil-
U'w Pflege-Anstaltenneuerdings angenommenworden ist. Sollte jedoch für den vorliegenden Zweck
°« Zahl von 15 Mitgliedern als zu groß oder als nicht erforderlich erscheinen, so wird auch eine an
erweite Zusammensetzung in Aussicht genommen werden können, und den desfallsigen Vorschlägen der

-provinzialstä'nde entgegenzusehensein.
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Ueber'
Mr die Einnahmen nnd Unsren der einzelnenNezirlKslraßenfond5

!
Einnahmen

-

Bezirksstraßcnfonds an Stcucrbcischlägen.
Netto

an

Chaussee¬

geldern.

5M

Sonst.

Snmma

der

Spalten

3, 4. 5.

für die
Aufseher

und
Wärter

au Besoldun¬
gen ic.

zur

Schulden

tilgung.

H/6, ^

des

Regierungs Bezirks
Betrag der
denselbenzu

Grunde
liegenden
Steuern.

Betrag.

1.

Aachen .......

2.

920.544

179,599

606,256

294,708

1,018,688

1,369,877

933,471

875,668

3.

89,510

11,712

49,895

28.331

49,691

44.395

45,350

79,501

4.

22,091

4,188

9,957

12.521

15,193

13,173

11,870

13,980

5.

5,134
3.218

3,407
358

3,143

4,562

5,816

2,615

6.

116,735

19,118

63.055

41,210

68,231

62,130

63,036

96,096

7.

9,506

1,401

7,008

5,001

' 4,408

3,798

6,139

11.614

8.

6,333

Coblcnz ostrhcin..

„ westrhein.

Düsseldorf ostrhcin.

„ Westrhein.

66?

340
^

Hauvtsumme . 6,198,811 398,385 102,973 28,253 529,611 48,875 7,340

Von der Ausgabe-Spalte 12 fällt durchschnittlichauf 1 Meile, Spalte 9, rund
Erfordernis;uon .........................
sich ergiedt. Hiervonabgezogen die EinnahmenSpalte 4 und 5 mit ....... -
bleiben durch Stcuerbeischläge zu decken ................. '

Diese letztere Summe, vertheilt auf die Steuern, Spalte 2, crgiebt ein Erfordernd
Eoblenz, den 28. Oktober1870.

ficht
der Rheinprovinznach dem Httlchscljnilleder Jahre l867j69.

Ausgaben

Zur Unterhaltung
und extraord. Instand¬
setzungder Straßen.

^ange
derselbenin

Meilen

Sonst.

11.

415

4,853

1,619
168

1,478
629

2,077
57?

Summa

der

Spalten

7, 8, 10,11.

Länge der
pro 1870

vorhandenen
Bezirks-
straßcn,
rnnd

Meilen.

Am Schlüsse

des Jahres 1369 besitzt

der Fonds an

12.

102,89?

26,243

62,193

60,233

54,826

57,829

55,799

93,081

13.

446,070 10.816

'^ Thlr., so daß für di

513.1N1

99

23

70

53

39.
32

62

116

Activa

HL,

Passiva

»

494

14.

84,636

54,333

22,817

61,755

102,238

72,855 »

39,047

15.

3,358

2,666

82,835

80

126

437,68! ,^9 065

c pro 1870 vorhandenen Straßen, Spalte 13, ein
..........533,520 Thlrn.
..........131,226 „

von (; '.!> Prozent.
402,294 Thlr.

Der Ober-Priisidentder Uheinprovin?.
gez. von Pommer Osche.

Die

Stcuer¬

beischläge

pro

1870

betragen

Prozent,

16.

10
10

8'/»
10

10
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